
 

 

 
 
 

Naumburg (Saale),  
Stadtteil Bad Kösen 

Bebauungsplan Nr. 6 
„Kurgebiet Galgenberg“ 

Teilaufhebung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABWÄGUNG ZUM VORENTWURF 
 
 
 

zur Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB 

sowie der Nachbargemeinden nach § 2 (2) BauGB 
 

 
 

Februar 2019 
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 Bebauungsplan Nr. 6 „Kurgebiet Galgenberg“ der Stadt Naumburg, 

 Teilaufhebung   Vorentwurf  11/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege des LDA keine grundsätzlichen 
Bedenken bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 6 „Kurgebiet Galgenberg“ der Stadt Naumburg, 

 Teilaufhebung   Vorentwurf  11/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 3a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege des LDA keine grundsätzlichen 
Bedenken bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 6 „Kurgebiet Galgenberg“ der Stadt Naumburg, 

 Teilaufhebung   Vorentwurf  11/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 3b 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 
 
 
zu 1) Da gegen die Planung von Seiten der archäologischen Denkmalpflege keine 
Einwände bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
 
 
zu 2) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Jedoch handelt es sich vorliegend 
um die Teilaufhebung eines Bebauungsplans für im Landschaftsschutzgebiet gelegene 
Flächen. Eine Bebauung ist deshalb nicht möglich. 
 
Somit ist der Hinweis für die vorliegende Planung nicht relevant. 
 
 
zu 3) Da die Planung mit den Zielen der archäologischen Denkmalpflege vereinbar ist, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 6 „Kurgebiet Galgenberg“ der Stadt Naumburg, 

 Teilaufhebung   Vorentwurf  11/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 4 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da bergbauliche und geologische Belange der Teilaufhebung nicht entgegen stehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 6 „Kurgebiet Galgenberg“ der Stadt Naumburg, 

 Teilaufhebung   Vorentwurf  11/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 5 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Da die Belange des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation nicht berührt sind, 
ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 6 „Kurgebiet Galgenberg“ der Stadt Naumburg, 

 Teilaufhebung   Vorentwurf  11/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 6b 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Da die Belange des Referates Wasser des Landesverwaltungsamtes nicht berührt sind, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 6 „Kurgebiet Galgenberg“ der Stadt Naumburg, 

 Teilaufhebung   Vorentwurf  11/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 6c 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 
 
zu 1) Da die Belange des Referates Naturschutz, Landespflege, Umweltbildung des 
Landesverwaltungsamtes nicht berührt sind, ist eine Abwägungsentscheidung nicht 
erforderlich. 
 
Der Burgenlandkreis wurde ebenfalls beteiligt und um Abgabe einer Stellungnahme 
gebeten. 
 
zu 2) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Umweltschadensgesetz und Arten-
schutzrecht wurden beachtet. 
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 Bebauungsplan Nr. 6 „Kurgebiet Galgenberg“ der Stadt Naumburg, 

 Teilaufhebung   Vorentwurf  11/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 7 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Da festgestellt wird, dass die Teilaufhebung des Planes nicht raumbedeutsam ist 
und demzufolge keiner landesplanerischen Abstimmung bedarf, ist eine Abwägungsent-
scheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 6 „Kurgebiet Galgenberg“ der Stadt Naumburg, 

 Teilaufhebung   Vorentwurf  11/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 7 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 
 
 
 
zu 2) Der Hinweis auf das Raumordnungskataster wurde zur Kenntnis genommen. Es wird 
von der Stadt Naumburg (Saale) bereits genutzt. 
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 Bebauungsplan Nr. 6 „Kurgebiet Galgenberg“ der Stadt Naumburg, 

 Teilaufhebung   Vorentwurf  11/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Da die von der unteren Landesentwicklungsbehörde zu vertretenden Belange der 
Teilaufhebung des Bebauungsplans nicht entgegen stehen, ist eine Abwägungsent-
scheidung nicht erforderlich. 
 
 
zu 2) Der Hinweis wird berücksichtigt. Die textlichen Festsetzungen zu den privaten 
Grünflächen 3 und 4 werden im Entwurf zur Teilaufhebung gestrichen dargestellt. 
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 Bebauungsplan Nr. 6 „Kurgebiet Galgenberg“ der Stadt Naumburg, 

 Teilaufhebung   Vorentwurf  11/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

zu 3) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Da das Ziel des vorliegenden 
Planverfahrens die Aufhebung des Planes für einen Teilbereich ist, sind sie für dieses 
Verfahren nicht relevant. 
 
 
zu 4) Da die Teilaufhebung befürwortet wird, ist eine Abwägungsentscheidung nicht 
erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 6 „Kurgebiet Galgenberg“ der Stadt Naumburg, 

 Teilaufhebung   Vorentwurf  11/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 9 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
Da der Teilaufhebung seitens der MITNETZ Gas zugestimmt wird, ist eine Abwägungs-
entscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 6 „Kurgebiet Galgenberg“ der Stadt Naumburg, 

 Teilaufhebung   Vorentwurf  11/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 10 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
zu 4) Da seitens der MITNETZ Strom festgestellt wird, dass die Belange der enviaM nicht 
berührt sind, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 6 „Kurgebiet Galgenberg“ der Stadt Naumburg, 

 Teilaufhebung   Vorentwurf  11/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Hinweise zu den Rechtsgrundlagen wurden bereits bei der Erarbeitung des 
Vorentwurfs des Bebauungsplans berücksichtigt. Entsprechende Ausführungen finden 
sich bereits unter Pkt. 2 der Begründung. 
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 Bebauungsplan Nr. 6 „Kurgebiet Galgenberg“ der Stadt Naumburg, 

 Teilaufhebung   Vorentwurf  11/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2) Da seitens der Regionalen Planungsgemeinschaft keine Einwände gegen die Teil-
aufhebung des Bebauungsplans bestehen, ist eine Beschlussfassung nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
zu 3) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Das Ministerium für Landesentwicklung und 
Verkehr wurde im Beteiligungsverfahren zum Vorentwurf ebenfalls um Abgabe einer 
Stellungnahme zum Vorentwurf der Teilaufhebung des Bebauungsplans gebeten. 
 
 
 
zu 4) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. 
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 Bebauungsplan Nr. 6 „Kurgebiet Galgenberg“ der Stadt Naumburg, 

 Teilaufhebung   Vorentwurf  11/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (frühzeitige Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
zu 4) Da seitens der MITNETZ Strom festgestellt wird, dass die Belange der enviaM nicht 
berührt sind, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 6 „Kurgebiet Galgenberg“ der Stadt Naumburg, 

 Teilaufhebung   Vorentwurf  11/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (erneute Beteiligungen) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 
 
 
zu 1) Da die Servicegesellschaft feststellt, dass keine Einwände gegen die Teilaufhebung 
des Bebauungsplans bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
zu 2) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er betrifft die Objektplanungen für 
Hochbauten und Erschließungsanlagen und ist dabei zu beachten. Für die Teilaufhebung 
des Bebauungsplans ist er nicht relevant. 
 
zu 3) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. Sie sind für die Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 601 relevant. Für die Teilaufhebung des Bebauungsplans ist er nicht 
relevant. 
 
 
 
 
 
zu 4) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Objektplanungen für 
Hochbauten und Erschließungsanlagen bzw. die Bauausführung und sind dabei zu 
beachten. Für die Teilaufhebung des Bebauungsplans sind sie nicht relevant. 
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 Bebauungsplan Nr. 6 „Kurgebiet Galgenberg“ der Stadt Naumburg, 

 Teilaufhebung   Vorentwurf  11/2018 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (erneute Beteiligungen) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 
 
 
 
 
zu 5) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er betrifft die Bauausführung und ist 
dabei zu beachten. Für die Teilaufhebung des Bebauungsplans ist er nicht relevant. 
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